
Vergaberichtlinie für die Nutzungsberechtigung der regionalen Dachmarke 
 
 

 
 

als Identitätszeichen. 
 
 
1. Die regionale Dachmarke Spreewald zur Nutzung als Identitätszeichen wird vom 

Markeninhaber, dem Spreewaldverein e.V., auf Antrag vergeben. Mit der Unterschrift im 
Antrag erkennt der Antragsteller die Vergabeordnung für die Nutzung der regionalen 
Dachmarke Spreewald als Identifikationszeichen an. 

 
2. Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt zur Nutzung der regionalen Dachmarke als Identitätszeichen sind 
Vereine, Institutionen oder Gebietskörperschaften, die ihren Sitz im Wirtschaftsraum 
Spreewald haben.  
Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen gemäß der Prüfrichtlinie herstellen, 
sind nicht antragsberechtigt für eine Nutzung als Identitätszeichen. Für eine Nutzungs-
berechtigung haben sie sich dem Prüfverfahren nach Herkunft und Qualität zu stellen. 
 

3. Kriterien 
Das Identitätszeichen wird frei vergeben. Es ist nicht an spezifische Qualitätskriterien 
gebunden. Es besteht kein Anspruch auf die Vergabe der Nutzungsrechte für die 
regionale Dachmarke als Identitätszeichen. Die Nutzungsberechtigung kann insbesondere 
abgelehnt werden, wenn dem Markeninhaber Handlungen des Antragstellers bekannt 
sind, die den Interessen der Spreewaldregion entgegenstehen. 
 

4. Nutzung 
Die regionale Dachmarke als Identitätszeichen darf auf Geschäftspapieren, Informations-
materialien, Werbematerialien wie Prospekten und Anzeigen und sonstigen Werbeträgern 
z. B. T-Shirts, als Aufkleber eingesetzt werden. 
 

5. Kosten 
Die Nutzung der regionalen Dachmarke als Identifikationszeichen ist kostenfrei. Für die 
Vergabe wird eine Bearbeitungsgebühr von einmalig 30,00 € erhoben. Bei Kündigung 
oder Nutzungsuntersagung wird dieser Betrag nicht zurückerstattet. 
 

6. Übergreifende Bestimmungen 
Es gelten die übergreifenden Bestimmungen der Markensatzung für die Gestaltung der 
Nutzung der regionalen Dachmarke Spreewald (Trägerschaft, Markenschutz, Darstel-
lungsform, Zweck – hier Identität fördern, Einsatz, Vergabe und Entzug). 


